
Gemeinsame Erklärung zu Gesundheit und Sicherheit 

Zwischen einerseits

Lafarge Gruppe, vertreten durch Ihren Vorstandsvorsitzenden, Herrn Bernard Kasriel,

und andererseits

der  Europäische  Betriebsrat  der  Lafarge  Gruppe,  Europäische  Vertretungsinstanz  der
Arbeitnehmer, vertreten durch seinen Sekretär, Herrn Manfred Reuer.

Die  Lafarge  Gruppe  und  der  Europäische  Betriebsrat  haben beschlossen,  diese  gemeinsame
Erklärung zu Gesundheit und Sicherheit anzunehmen.

PRÄAMBEL

Das von den Parteien geteilte Hauptziel ist die Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit und
das Wohlbefinden der Personen, die an allen Standorten der Gruppe arbeiten, und sie glauben,
daß  dieses  Ziel  nur  mit  einer  aktiven  Beteiligung  aller  Arbeitnehmer,  der  Zulieferer  und
Drittpersonen erreicht werden kann. 

Die  Parteien  übernehmen  die  in  den  einzelnen  Firmen  der  Gruppe  schon  vorhandenen
Bestimmungen  (das  heißt  die  Politik  zu  Gesundheit  und  Sicherheit  der  Gruppe,  das
Managementsystem der Gruppe für  Gesundheit  und Sicherheit),  in dieser  Erklärung sind aber
konkrete Aktionen vorgesehen, mit denen die Realität unserer Verpflichtungen überprüft werden
kann.

Die örtlichen Direktionen müssen also mit den Vertretungsinstanzen der Arbeitnehmer die weiter
unten definierten allgemeinen Prinzipien an allen Standorten der Gruppe in Europa in praktische
Bestimmungen umsetzen.

KAPITEL I – DIE ZIELE 

1.1 Die grundlegenden Prinzipien

Die Parteien verpflichten sich ganz besonders dazu, folgende Prinzipien zu respektieren:

„Alle  Personen,  die  an  unseren  Standorten  arbeiten,  haben  das  Recht,  unter  sicheren  und
gesunden  Arbeitsbedingungen  zu  arbeiten,  und  sie  haben  die  Pflicht,  mit  ihrem
verantwortungsbewußten Verhalten dazu beizutragen. 

Gesundheit  und  Sicherheit  sind  grundlegende  Werte  des  Unternehmens.  Sie  sind  auch
Bestandteil der Leistung.
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Durch  Arbeitsmethoden,  Ausrüstungen,  Werkstoffe,  Schulungen  und  angemessene  Kontrollen
kann jeder Arbeitsunfall und jede Berufskrankheit vermieden werden. 

Zum effizienten Management von Gesundheit und Sicherheit gehört die Risikobewertung ab der
ersten Phase der Planung und des Baus, der Inbetriebnahme, der allgemeinen Organisation der
Arbeit und der Wartung.

Unsere  Tätigkeiten  müssen  alle  ständig  ihre  Leistung  hinsichtlich  Gesundheit  und  Sicherheit
verbessern.“

1.2 – Die anstehenden konkreten Aktionen

1.2.1 – Der Gesundheits- und Sicherheitsausschuß

Die  Gruppe  ermuntert  die  Einrichtung  eines  Gesundheits-  und  Sicherheitsausschusses  auf
geeignetster Ebene bestehend aus Vertretern von Arbeitnehmern und der Direktion. 

Der Ausschuß wird folgende Aufgaben haben: 
• - die Umsetzung der Sicherheitspolitik fördern,
• - An der Risikobewertung jedes Arbeitspostens teilnehmen und zur Empfehlung vorbeugender

Maßnahmen beitragen,
• - Vorbeugende und korrigierende Maßnahmen weitergeben und deren Umsetzung prüfen.
• - Von Statistiken über Unfälle und Fast-Unfälle informiert sein, um zu den geeigneten

Vorbeugemaßnahmen beizutragen,
• - Bei ungesicherten Arbeitsbedingungen korrigierende Maßnahmen vorschlagen, 
• - Sich an den Untersuchungen von Unfällen beteiligen,
• - Die Reklamationen und Anregungen der Arbeitnehmer bezüglich der Sicherheit

entgegennehmen. 

Der Gesundheits- und Sicherheitsausschuß kann bei Bedarf einen internen oder firmenfremden
Sachverständigen hinzuziehen. 

1.2.2  – Einbindung der Arbeitnehmer  oder ihres  Vertreters  in  die  Risikobewertung /  die
Untersuchungen / die Auditberichte 

Die Arbeitnehmer oder ihre Vertreter beteiligen sich am Prozeß der ständigen Verbesserung der
Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit.

Sie beteiligen sich an Risikostudien an Arbeitsposten und an der Erarbeitung eines Programms
zur Eliminierung gewisser Gefahren; Sie werden dann von den Maßnahmen informiert,  die zur
Gefahrenverringerung eingesetzt werden. 

Die Gefahrenauswertungen bezüglich der Arbeitsposten können die im Anhang definierten Punkte
betreffen.*

Jeder  Unfall  und  jede  starke  Fehlfunktion  wird  in  einer  tiefgreifenden  und  methodischen
Untersuchung  bearbeitet,  die von der  Hierarchie mit  Hilfe  des  betroffenen  Personals  und des
Gesundheits- und Sicherheitsausschusses geführt wird. 

Die Arbeitnehmer oder ihre Vertreter kennen die erstellten Berichte und Auditberichte und werden
von korrigierenden und vorbeugenden Aktionen informiert.
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1.2.3 – Die Schulung zur Sicherheit 

Die Schulung zur Sicherheit umfaßt: Die Schulung in Verfahren und Methoden, die Schulung in
der  Benutzung  der  Arbeitsausrüstungen  und  der  Gefahrenprodukte  sowie  die  Schulung  zur
Ausstellung der örtlich erforderlichen Genehmigungen und/oder Zulassungen.

Die Schulung betrifft das gesamte Personal: Neuzugänge, Zeitkräfte, tätiges Personal, Hierarchie,
Fremdunternehmen nach Bedarf.

Das Personal wird in Gefahrenauswertungen seiner Arbeitsumgebung geschult.

1.2.4 – Kommunizieren und informieren 

Die Direction des Politiques Sociales (DPS), (Direktion für Sozialpolitik), gibt dem EBR regelmäßig
die quantitativen und qualitativen Angaben über die Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit.

Das Büro des EBR kann die DPS mit jeder Informationsnachfrage über Gesundheit und Sicherheit
ansprechen.

Die Arbeitnehmer oder ihre Vertreter können sich am Start von Kampagnen zur Bewußtmachung
gewisser Gefahren beteiligen und gezielte Aktionen leiten.

KAPITEL 2 – ANWENDUNG

2.1 - Verteilung 

Die gemeinsame Erklärung wird in die einzelnen Sprachen des EBR übersetzt.

Sie wird an alle Direktoren der  Standorte in Europa verteilt;  Diese sind damit  beauftragt,  das
Personal dieser Standorte vom Inhalt zu informieren und mit dem schon bestehenden oder noch
zu gründenden Gesundheits- und Sicherheitsausschuß darüber zu beraten. 

2.2 – Verfolgung der Anwendung 

Das Büro des EBR ist mit der Verfolgung der Anwendung dieses Textes beauftragt. Es tritt einmal
jährlich zusammen, um Bilanz zu ziehen und die Vorjahresergebnisse im Bereich Sicherheit zu
untersuchen  (Schlüsselindikatoren  der  Leistung).  Es  kann  diese  Bilanz  bei  der
Jahresversammlung des EBR vorlegen.

Jeder  Arbeitnehmer  wendet  sich  für  die  nicht  örtlich  gelösten  Anwendungsprobleme  oder
Reklamationen  an  den im  Europäischen  Betriebsrat  vorhandenen  Landesvertreter;  Bei  Bedarf
spricht dieser ein Mitglied des Büros des Europäischen Betriebsrats an.

Der  Sekretär  des  EBR  kann  die  Direktion  für  Sozialpolitik  oder  den  Sachverständigen  des
Europäischen  Betriebsrats  über  das  anliegende  Problem  informieren  und  die  angemessene
Lösung untersuchen.

Diese gemeinsame Erklärung ersetzt nicht die örtlichen sozialen Beziehungen, sondern gibt einen
Bezugsrahmen zur Ausrichtung der Beschlüsse der Betroffenen. 
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Die unterzeichneten Parteien verpflichten sich zu Sitzungen, bei denen eventuelle Änderungen
dieser  Erklärung  vorgenommen  werden,  wenn  sich  signifikante  Änderungen  im  Umkreis  der
Gruppe oder in ihrem wirtschaftlichen Umfeld ergeben, oder wenn gesetzliche oder vereinbarte
Bestimmungen im Gegensatz zu diesem Dokument stehen.

Dritte können auf Grundlage dieser Erklärung keinerlei Recht beanspruchen.

Ausgestellt in Paris am 11. Juni 2003

Für die Lafarge Gruppe, Bernard Kasriel

Pour le Comité Européen, Manfred Reuer

Für den Europäischen Betriebsrat, Manfred Reuer

Angaben

 „Arbeitnehmer oder ihr Vertreter“: 
Je nach Gesetzgebung und den an jedem Standort der Gruppe gültigen Gebräuchen muß die
örtliche Direktion den geeignetsten Ansprechpartner bestimmen, der bei diesen Aktionen und
Prozessen mitwirkt

 *Die  Auswertungen  an  den  Arbeitsposten  können  zum  Beispiel  folgende  Aspekte
betreffen: 

Die ergonomische Gestaltung der Arbeitsposten. 
Die  Benutzung  von  konformen  und  ergonomischen  Arbeitsmaschinen,  -geräten  und  –
werkzeug. 
Die Verpflichtung zum Tragen von Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhen. 
Die Verpflichtung zum Tragen von Einzelschutzausrüstungen. 
Die Reduzierung von physischen Auflagen, wie Lärm, Schwingungen und Staub.
Die Einführung von Sicherheitsverfahren (Hinterlegung).
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